Publikationsplattform

Kanton St.Gallen und St.Galler Gemeinden

Fall-Nr.: 21-5802
Stelle: Generalsekretariat Bau- und Umweltdepartement
Instanz: Bau- und Umweltdepartement

Publikationsdatum: 10.05.2023
Entscheiddatum: 25.04.2023

BUDE 2023 Nr. 046

Planungsrecht, Art. 25 PBG, Art. 1 und Art. 3 RPG. Der umstrittene
Sondernutzungsplan erméglicht eine Uberbauung, die den
bundesrechtlichen Planungszielen und -grundsatzen in hohem Mass
Rechnung tragt (Erw. 7.6). Er reagiert mit der horizontalen Gliederung durch
versetzt angeordnete Gebadudevolumina und deren unterschiedliche
Hoéhenlagen auf die vorhandene Topografie. Gleichzeitig ist er in der Lage,
die beiden weit auseinanderstehenden Schutzobjekte zu einem Ensemble zu
verbinden (Erw. 7.7), und er nimmt auf die nachbarlichen Interessen
gebiihrend Riicksicht (Erw. 7.8). Der Plan lasst zwar in samtlichen
Baubereichen ein drittes Wohngeschoss und eine auf 60 m verdoppelte
Gebaudelange zu. Gleichzeitig wird auch die zulassige Gebaudehdhe fiir die
Grundflachen der Hauptbauten bis zu 2,05 m angehoben. Allerdings werden
diese Abweichungen von den Regelbauvorschriften dadurch kompensiert,
dass auf ein Dachgeschoss verzichtet wird und damit die Firsthohe entfallt
bzw. die nach Baureglement zulassige Firsthohe um 1,95 m bis 4 m
unterschritten wird. Ausserdem wird der kiinftige Baukorper auf den
Nordostbereich des Plangebiets konzentriert, wodurch namentlich westlich
und sudlich umfangreiche, uniiberbaubare Griinflachen geschaffen werden.
Deshalb bewirken die Abweichungen von der Regelbauweise keine
materielle Zonenplananderung (Erw. 7.9.2). Abweisung des Rekurses. //
(Gegen diesen Entscheid wurde Beschwerde beim Verwaltungsgericht
erhoben.)
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Entscheid Nr. 46/2023 vom 25. April 2023

Cc__,
alle vertreten durch lic.iur. Jorg Frei, Rechtsanwalt, Kreuzacker-
strasse 9, 9000 St.Gallen

gegen

Gemeinderat Z._ (Gesamtentscheid vom 2. Juni 2021)

D,

vertreten durch die E.___ und diese wiederum vertreten durch lic.iur.
Jurg Bereuter, Rechtsanwalt, Vadianstrasse 44, 9001 St.Gallen

Sondernutzungsplan Y.



Sachverhalt

A.

a) DieD.__,Z.___,istEigentimerin des zwischenderY.__ -und
der M. _ strasse gelegenen Grundstiicks Nr.001 (5337 m?),
Grundbuch Z._ . Das nordostlich angrenzende Grundstiick
Nr. 002 (98 m?) steht im Eigentum der Elektrizitatswerk Z._ AG,
Z._ . Die Grundsticke liegen gemass geltendem Zonenplan der

Gemeinde Z.__ vom 30. Marz 1984 in der Wohnzone W2. Das
Grundsttick Nr. 001 ist mit einem Wohnhaus (Vers.-Nr. 003; Haus
Y. ) und einem Okonomiegebaude (Vers.-Nr. 004) iiberbaut. Auf
dem Grundstiick Nr. 002 steht eine Trafostation (Vers.-Nr. 005).

b) Das Gebiet liegt gemass Bundesinventar der schitzenswerten
Ortsbilder der Schweiz (ISOS) in der Umgebungszone IV. Beim
Einzelobjekt 0.0.3 (Haus Y.___) gilt das Erhaltungsziel A (Erhalt der
Substanz). Entsprechend ist das Haus Y.____ in der noch geltenden
kommunalen Schutzverordnung vom 15. Juli 1999 als geschutzte
Einzelbaute (K26) verzeichnet. Im Zug der derzeitigen Uberarbeitung
der kommunalen Schutzverordnung (Erlass und 6ffentliche Auflage im
Jahr 2019; Genehmigung derzeit noch nicht erfolgt) soll das Haus
N.___ auf dem 6stlich angrenzenden Nachbargrundstiick Nr. 006 neu
als Einzelobjekt von kommunaler Bedeutung (K60) in die
Schutzverordnung aufgenommen werden; das Haus Y.  soll
weiterhin als geschiitzte Einzelbaute (K26) verzeichnet bleiben,
allerdings neu als Objekt von kantonaler Bedeutung.

c) Bereits am 19. Oktober 2016 hatte der Gemeinderat Z.____ flr
die Grundstticke Nrn. 001 und 002 den Gestaltungsplan Y. mit be-
sonderen Vorschriften erlassen. Der Gestaltungsplan sah im Wesent-
lichen vier Hauptbaubereiche (A, B, C1 und C2) fir in der Hohe und in
der Flucht gestaffelte, aber zusammengebaute Hauptbauten vor. In-
nerhalb der zuladssigen Gebdudehohen waren maximal drei Ge-
schosse, die fir Wohnzwecke genutzt werden durften, erlaubt. Attika-
geschosse waren nicht zulassig. Gegen diesen Erlass hatten u.a.
A.___ sowie C.__,alle Z.__, Einsprache erhoben. Gegen die vom
Gemeinderat Z._ mit Beschluss vom 1. Marz 2017 abgewiesene
Einsprache hatten die Einsprecher, vertreten durch lic.iur. Jorg Frei,
Rechtsanwalt, St.Gallen, am 24. Marz 2017 Rekurs beim Baudeparte-
ment (seit 1. Oktober 2021: Bau- und Umweltdepartement) erhoben.
Dieses hatte den Rekurs mit Entscheid Nr. 19/2018 vom 23. August
2018 im Sinn der Erwagungen gutgeheissen und Einspracheentscheid
und Gestaltungsplan aufgehoben, weil der baureglementarische
Grenzabstand und der Mehrldngenzuschlag gegeniiber dem aus-
serhalb des Plangebiets liegenden Grundstiick Nr. 006 nicht eingehal-
ten gewesen waren; bei diesem Ergebnis waren alle weiteren Rugen
der Rekurrenten offengelassen worden.
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B.

a) In der Folge wurde der Planerlass geringfiigig Uberarbeitet. Am
2. September 2020 erliess der Gemeinderat Z._ den
Sondernutzungsplan Y. mit besonderen Vorschriften (besV). Mit
dem Erlass soll weiterhin eine Uberbauung mit vier zueinander hori-
zontal und vertikal versetzten Mehrfamilienhausern (Grundflachen A,
B, C1 und C2) mit rund 21 Wohnungen ermoglicht werden.

b) Die Ooffentliche Auflage erfolgte vom 19. Oktober bis
17. November 2020. Wahrend der Auflagefrist erhoben einerseits

A. __ (Grundeigentimer des Grundstiicks Nr. 007), zusammen mit
B. _ (Mieter des Hauses Y.___ ), Z.___, vertreten durch lic.iur. Jorg
Frei, Rechtsanwalt, St.Gallen, und andererseits C.___ (Grund-

eigentimer des Grundstiicks Nr. 008) zwei Einsprachen gegen den
Erlass. Sie riigten namentlich das fehlende offentliche Interesse am
Planerlass, weil dieser keine hohere Uberbauungsqualitat und auch
keine hohe stadtebauliche und architektonische Qualitat aufweise. Der
Erlass fuhre zu einer materiellen Zonenplanédnderung, weil die vorge-
sehene dreigeschossige Bauweise in der W2, die Gebaudehéhen und
die Gebaudelange massiv von den Regelbauvorschriften abwichen.
Zudem habe der Plan wegen der geplanten Erschliessung eine erheb-
liche Larmbelastigung fur die Nachbarn zur Folge und er beeintrach-
tige die angrenzenden Schutzgegenstande (Y. und N.__ ) erheb-
lich.

C) Mit Beschluss vom 10. Méarz 2021 setzte der Gemeinderat den
Sondernutzungsplan fest und wies die beiden Einsprachen ab. Zur Be-
grindung wurde ausgefihrt, der Sondernutzungsplan regle einerseits
die zweckmassige Erschliessung des Plangebiets. Andererseits lege
er die besonderen Anforderungen an die gestalterische Vorziglichkeit
der Bebauung, insbesondere in Zusammenhang mit der geschiitzten
Y. und dem Haus N. ___ fest. Namentlich sichere er einen ange-
messenen Freiraum flr die Y. und gewahrleiste eine unterirdische
Parkierung. Das beanstandete zusatzliche Geschoss und die Mehr-
héhe von 2,6 m wirden kompensiert, weil ein Vollgeschoss zum
grossten Teil unter dem heutigen gewachsenen Terrain zu liegen
komme und die geltende Firsthbhe um bis zu 4,4 m unterschritten
werde.

e) Das Amt fur Raumentwicklung und Geoinformation (AREG)
genehmigte den Plan mit Verfiigung vom 29. April 2021. Der
Gemeinderat erdffnete den Beschluss vom 10. Marz 2021 sowie die
Genehmigungsverfiigung vom 29. April 2021 als Gesamtentscheid am
2. Juni 2021.

C.

Gegen diesen Beschluss erhoben A.__ , B._ sowie C.___, inzwi-
schen alle vertreten durch lic.iur. Jorg Frei, Rechtsanwalt, St.Gallen,
mit Schreiben vom 17. Juni 2021 Rekurs beim Baudepartement. Mit
Rekursergdnzung vom 12. Juli 2021 werden folgende Antrage gestellt:
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1. Es sei der Entscheid der Vorinstanz vom 10. Marz
2021 aufzuheben und die Genehmigung zum Son-
dernutzungsplan «Y.___ » zu verweigern.

2. Eventualiter sei der Entscheid der Vorinstanz vom
10. Mérz 2021 aufzuheben und zu neuer Beurteilung
an diese zurtickzuweisen.

3. Alles unter Kosten- und Entschadigungsfolgen (zzgl.
MWST).

Zur Begrundung wird geltend gemacht, der Sondernutzungsplan ver-
letze Art. 25 des Planungs- und Baugesetzes (sGS 731.1; abgekuirzt
PBG). Die durch ihn erlaubte besondere Bauweise sei nicht durch ein
offentliches Interesse, insbesondere nicht durch eine vorzigliche Ge-
staltung, gerechtfertigt. Der Erlass enthalte gravierende Abweichun-
gen von der Regelbauweise, die nach Art. 25 PBG nur zulassig waren,
wenn die besondere Bauweise den Planungszielen und —grundsatzen
von Art. 1 und 3 des Bundesgesetzes Uiber die Raumplanung (SR 700;
abgekirzt RPG) besser entsprache als dies bei Einhaltung der Regel-
bauvorschriften der Fall wére. Diese Voraussetzungen seien vorlie-
gend nicht erflillt, weil der Erlass in horizontaler und vertikaler Hinsicht
eine massive Mehrausnitzung zulasse. Zudem wiirden die vorge-
schriebenen Abstande unterschritten. Dadurch entstiinden Bauten, die
sich nicht besser, sondern schlechter in die bauliche Umgebung, die
aus Einfamilienhausern und historischen Bauten bestehe, einflgten.
Namentlich nehme der Plan auf das Haus Y. keine Ricksicht;
durch die zuladssige Mehrausnitzung werde dieses Gebaude regel-
recht erdriickt. Art. 10 der besonderen Vorschriften (besV) verlange
zwar eine hohe stadtebauliche und architektonische Qualitat der Bau-
ten und Anlagen im Plangebiet. Wie dieses gesetzlich vorgegebene
Ziel erreicht werden solle, werde in den besV hingegen nicht bestimmt.
Dadurch werde im anschliessenden Baubewilligungsverfahren eine
Prufung des Baugesuchs verunmdglicht. Dieser Mangel werde noch
verstarkt, weil die rechtliche Bedeutung der Beilageplane unklar sei.
Weiter fUhre der Erlass zu einer materiellen Zonenplananderung, weil
er drei Vollgeschosse zulasse, die baureglementarischen Bestimmun-
gen Uber den Mehrlangen- und Mehrhéhenzuschlag nicht eingehalten
seien und die zulassige Gebaudehdhe und —lange erheblich Uber-
schritten wirden. Fur diese Abweichungen von der Regelbauweise er-
folge kein ansatzweiser gleichwertiger Ersatz fir die unmittelbar be-
troffenen Nachbarn.

D.
a) Mit Vernehmlassung vom 23. August 2021 beantragt die Re-
kursgegnerin, vertreten durch die E.___, X, , und diese wiederum

vertreten durch lic.iur. Jirg Bereuter, Rechtsanwalt, St.Gallen, den Re-
kurs unter Kosten- und Entschadigungsfolge abzuweisen. Zur Begrin-
dung wird geltend gemacht, der Sondernutzungsplan erfllle die an ei-
nen solchen Erlass zu stellenden Anforderungen sehr gut. Die Abwei-
chungen von der Regelbauweise seien zur Sicherstellung der Qualitat
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der Uberbauung an diesem anspruchsvollen Standort erforderlich. Sie
wirden zudem ausreichend kompensiert, weshalb die Interessen der
Nachbarn nicht unzuldssig beeintrachtigt wirden. Von einer materiel-
len Zonenplanéanderung kénne keine Rede sein, weil es keine gravie-
renden Abweichungen vom Zonenplan und den Regelbauvorschriften
gebe. Die Geschossigkeitsbestimmungen wirden zwar verletzt, aller-
dings nicht nach oben, sondern nach unten, weil das Terrain abgegra-
ben werde und die Untergeschosse deshalb als Wohngeschosse in
Erscheinung traten. Die Strassenabstdnde zur Y. - und zur
M. strasse seien wesentlich grésser als im Baureglement vorge-
schrieben und die zulassige Firsthéhe werde teils deutlich unterschrit-
ten. Die Gebaudelange sei Ergebnis der dem Projekt vorangegange-
nen Studien. Durch die Staffelung der Gebaudekorper werde der Ab-
stand zu den nérdlichen Nachbarliegenschaften vergrossert und die
Riegelwirkung gebrochen. Der Sondernutzungsplan gewahrleiste mit
seinen im Plan enthaltenen Festlegungen und den besV die von
Art. 25 PBG geforderte stéadtebauliche und architektonische Qualitat.
Die Einwande der Rekurrentinnen und Rekurrenten zum Mehrlangen-
zuschlag seien nicht nachvollziehbar; der vorgesehene Flachenaus-
gleich sei zulassig.

b) Mit Vernehmlassung vom 26. August 2021 beantragt die
Vorinstanz unter Verweis auf die Einspracheentscheide, den Rekurs
abzuweisen.

C) Mit Vernehmlassung vom 26. November 2021 fuhrt das AREG
aus, das vorliegend umstrittene Uberbauungskonzept habe praktisch
unverandert bereits dem aufgehobenen Gestaltungsplan Y. zu-
grunde gelegen. Die nach Art. 25 PBG erforderliche hohe stadtebauli-
che und architektonische Qualitéat habe schon der damalige Kantons-
baumeister im vorangegangenen Rekursverfahren Nr. 17-1908 bestéa-
tigt. Auch im jetzt zu beurteilenden Sondernutzungsplan werde die er-
forderliche Projektqualitat in einer zweckmassigen Art und Weise ge-
sichert. Der Erlass habe keine materielle Zonenplananderung zur
Folge, weil die geplanten Gebaudevolumina zusammengefasst wir-
den und einen grosszlgigen Freiraum erzeugten; rund 55 % der
Grundstucksflachen wirden als begriinter Umgebungsbereich gestal-
tet; dadurch werde Ricksicht auf das Schutzobjekt Y. und seine
Umgebung genommen. Zudem koénne der Baumbestand in hohem
Mass erhalten bleiben, was ortbaulich und siedlungsékologisch von
hohem Interesse sei.

Seiner Vernehmlassung legt das AREG eine Stellungnahme des Am-
tes fur Kultur, Abteilung Denkmalpflege (DMP), vom 11. Oktober 2021
bei. In dieser fuhrt der Leiter der DMP aus, das Kulturobjekt Y. ge-
niesse aufgrund des Umstands, dass die Schutzverordnung der Ge-

meinde Z.___ beim Erlass des PBG élter als 15 Jahre gewesen sei,
ex-lege-Schutz gemass Art. 176 PBG. Gemass provisorischer Einstu-
fung durch die DMP sei das Haus Y. ein Schutzobjekt von kanto-

naler Bedeutung. Der Sondernutzungsplan habe durch die erfolgte
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Weiterbearbeitung stark an architektonischer und ortsbaulicher Quali-
tat gewonnen, so dass die DMP diesem zustimmen kénne.

d) Im Amtsbericht vom 2. Dezember 2021 flihrt das kantonale Tief-
bauamt (TBA) aus, die Y. strasse erfllle die Anforderungen an das
geometrische Normalprofil. Die Sichtweitennachweise seien allerdings
noch nicht ausreichend. Der Knoten Y. -/M.___strasse erfiille die
geometrischen Anforderungen nicht; es missten die Vorschriften fir
die heute bestehende Trottoiriiberfahrt angewendet werden.

e) Im Amtsbericht vom 31. Januar 2022 kommt das kantonale
Hochbauamt (HBA) zum Ergebnis, der Sondernutzungsplan tber-
zeuge im Hintergrund des historischen und landschaftlichen Kontexts
durch die zurtickhaltende Uberbauung und ermdgliche das Freihalten
der beiden Schutzobjekte.

E.

Am 23. Februar 2022 reichen die Vorinstanz und der Vertreter der Re-
kursgegnerin, am 28. Februar 2022 der Vertreter der Rekurrentinnen
und Rekurrenten jeweils Repliken zu den vorgenannten Vernehmlas-
sungen und Amtsberichten ein.

F.

a) Das Bau- und Umweltdepartement fiihrte am 22. Méarz 2022 in
Anwesenheit der Verfahrensbeteiligten sowie von Vertretern des
AREG, des HBA, des TBA und der DMP einen Augenschein durch. In
der Folge wurde das Verfahren zur Ermoglichung von Vergleichsver-
handlungen sistiert.

b) Mit Eingaben vom 29. Marz 2022, 20. Februar 2023 und
31. Marz 2023 lassen sich das TBA sowie die Vertreter der
Rekursgegnerin und der Rekurrentinnen und Rekurrenten zum Augen-
scheinprotokoll vernehmen.

c) Mit Schreiben vom 20. April 2023 reicht der Vertreter der Rekur-
rentinnen und Rekurrenten eine Replik ein.

G.

Auf die weiteren Ausfihrungen der Verfahrensbeteiligten in den vor-
genannten Eingaben wird — soweit erforderlich — in den Erwéagungen
eingegangen.

Erwagungen

1.

1.1 Die Zustandigkeit des Bau- und Umweltdepartementes ergibt
sich aus Art. 43"s des Gesetzes Uber die Verwaltungsrechtspflege
(sGS 951.1; abgekiirzt VRP).
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1.2 Die Frist- und Formerfordernisse von Art. 47 Abs. 1 und Art. 48
VRP sind erfillt. Die Rekursberechtigung ist gegeben (Art. 45 VRP).
Auf den Rekurs ist — unter Vorbehalt folgender Erwagung — einzutre-
ten.

2.

Die Rekurrentinnen und Rekurrenten bringen vor, es sei insgesamt er-
heblich zu bezweifeln, dass die strassenméssige Erschliessung des
Plangebiets den einschlagigen Normen entspreche. Diesbezglich sei
ein Amtsbericht des TBA einzuholen.

2.1 Art. 48 Abs. 1 VRP bestimmt, dass der Rekurs einen Antrag so-
wie eine Darstellung des Sachverhalts und eine Begrindung enthalten
muss. Weiter ist der Rekurs zu unterzeichnen. Fehlt eine dieser for-
mellen Gultigkeitsvoraussetzungen, ist dem Rekurrenten eine Frist zur
Ergdnzung des Rekurses anzusetzen. Zugleich ist ihm anzudrohen,
dass nach unbenltztem Ablauf dieser Frist auf den Rekurs nicht ein-
getreten werde (Art. 48 Abs. 3 VRP).

2.2 An die Qualitdt und die Ausgestaltung der Rekursbegrindung
durfen keine grossen Anforderungen gestellt werden. Nach der Recht-
sprechung des Verwaltungsgerichtes ist von einer Rekursbegriindung
aber zu erwarten, dass sie sich mit dem angefochtenen Entscheid aus-
einandersetzt. Eine Begrindung ist deshalb nur dann als ausreichend
zu werten, wenn Argumente vorgebracht werden, nach denen ein Ent-
scheid oder eine Verfigung auf einer fehlerhaften Sachverhaltsfest-
stellung oder Rechtsanwendung beruht. Wenn sich die Vorbringen
demgegeniiber nicht auf den angefochtenen Entscheid bzw. dessen
Motive beziehen, geniigt die Begriindung den Anforderungen nicht.
Somit wird vom Rekurrenten ein Mindestmass an Sorgfalt verlangt,
und es wird von ihm erwartet, dass er wenigstens ansatzweise dartut,
warum er mit einzelnen Bedingungen und Auflagen nicht einverstan-
den ist. Entsprechend hat sich ein Rekurs zumindest in den Grundzi-
gen zu den tatsachlichen und rechtlichen Mangeln des angefochtenen
Entscheids zu aussern (GVP 2011 Nr. 110 mit Hinweisen; BDE
Nr. 12/2021 vom 3. Februar 2021 Erw. 1.3.1.1).

2.3 Die Rekurrentinnen und Rekurrenten bringen vor, es sei zu be-
zweifeln, dass die strassenmassige Erschliessung des Plangebiets
den einschlagigen Normen entspreche, weshalb ein Amtsbericht des
TBA einzuholen sei. Sie nennen allerdings — mit Ausnahme der feh-
lenden Sichtzonen im Einmindungsbereich zur M. strasse — kei-
nerlei Griinde, weshalb die vorgesehene strassenmaéssige Erschlies-
sung Uber die Y.___ strasse nicht gewahrleistet sein sollte. Ein blos-
ser Antrag, einen Amtsbericht des TBA einzuholen, genlgt nicht, um
der Begruindungspflicht nach Art. 48 Abs. 1 VRP gerecht zu werden.
Auf den Rekurs ist daher, soweit darin lediglich pauschal angezweifelt
wird, die strassenmassige Erschliessung des Plangebiets sei nicht
normkonform, im Folgenden nicht einzutreten.
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3.

Am 1. Oktober 2017 ist das PBG in Kraft getreten und das Baugesetz
vom 6. Juni 1972 (nGS 8, 134; abgekiirzt BauG) aufgehoben worden
(Art. 172 Bst. a PBG). Da der vorliegende Sondernutzungsplan erst
nach dem Vollzugsbeginn des PBG offentlich aufgelegen ist, gelangen
somit grundsatzlich die Bestimmungen des PBG zur Anwendung, so-
fern sie gemass Anhang zum Kreisschreiben «Ubergangsrechtliche
Bestimmungen im PBG» vom 8. Marz 2017 (Baudepartement SG, Ju-
ristische Mitteilungen 2017/1/1) als unmittelbar anwendbar erklart wer-
den.

4.

Die Rekurrentinnen und Rekurrenten rigen, die Vorinstanz habe es
versaumt, vorfrageweise Uber die Schutzwiirdigkeit des Hauses Y.
zu befinden, welche nach Art. 176 Abs. 2 Bst. b PBG ex-lege-Schutz
geniesse. Daflir ware eine Feststellung im Dispositiv des Festset-
zungs- und Einspracheentscheids notig gewesen.

4.1 Die Rekurrenten stitzen sich bei ihren Ausfiihrungen offenbar
auf die frihere Rechtsprechung des Baudepartementes ab. Mit Ent-
scheid Nr. 59/2021 vom 30. September 2021 hatte das Baudeparte-
ment eine angefochtene Baubewilligung fiir eine Neubaute aufgeho-
ben und die Sache zur Veranlassung der «vorfrageweisen» Beurtei-
lung der Schutzwirdigkeit einer Villa auf einem Nachbargrundstiick
und zur anschliessenden neuen Entscheidung tber das Baugesuch
an die Vorinstanz zuriickgewiesen. Begriindet wurde der Entscheid
damals damit, dass mit der blossen Einschatzung der DMP erst ein
konkreter Schutzverdacht hinsichtlich der Villa bestéatigt worden sei.
Die Vorinstanz habe als nachstes «vorfrageweise» zu beurteilen, ob
und in welchem Umfang die Villa tatséchlich geschitzt sei. Denn die
Beurteilung der Frage, ob ein unter Schutz gestelltes Bau- oder archéa-
ologisches Denkmal beeintrachtigt oder gar beseitigt werden diirfe,
setze die férmliche Unterschutzstellung voraus. In der Folge hiess das
Verwaltungsgericht die Beschwerde gegen diesen Entscheid gut. Es
hob den Entscheid des Baudepartementes auf und wies die Sache zur
materiellen Beurteilung an das Bau- und Umweltdepartement zuriick
(VerwGE B 2021/219 vom 11. August 2022). Das Verwaltungsgericht
hielt fest, es wiirden keine Anhaltspunkte fur eine Unvollstandigkeit der
Prifung der Beeintrachtigung der von Gesetzes wegen geschitzten
Villa und ihrer Umgebung bestehen. Es sei daher kein Grund flr eine
«vorfrageweise» Beurteilung der unbestrittenen Schutzwirdigkeit er-
sichtlich. Auch setze das Baubewilligungsverfahren nicht das Ergebnis
des formellen Unterschutzstellungsverfahrens voraus.

4.2 Gleiches wie fiir das Baubewilligungsverfahren muss nun auch
fur ein — wie vorliegend zu beurteilendes — Planverfahren gelten. Das
Haus Y. und das Haus N.____ sind angesichts des Alters der kom-
munalen Schutzverordnung von Z.  von Gesetzes wegen ge-
schitzt, weshalb das rekursgegenstandliche Sondernutzungsplanver-
fahren nicht das Ergebnis eines formellen Unterschutzstellungsverfah-
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rens voraussetzt. Die Schutzwirdigkeit der beiden Bauten ist vorlie-
gend ohnehin unbestritten und die DMP wurde von Anfang an ins Plan-
verfahren einbezogen. Unter diesen Umstanden erweist sich der Re-
kurs, soweit die Rekurrentinnen und Rekurrenten riigen, die
Vorinstanz habe es versaumt, vorfrageweise Uber die Schutzwiirdig-
keit des Hauses Y.____ zu befinden, als unbegriindet.

5.

Im vorliegenden Rekursverfahren ist der Erlass eines Sondernut-
zungsplans strittig, mit welchem in Abweichung von den Regelbauvor-
schriften eine dichtere Uberbauung realisiert werden soll.

5.1 Die Bestimmungen zur besonderen Bauweise nach Art. 25 PBG
sind direkt anwendbar und l6sen die bisherigen Vorschriften zu den
Uberbauungs- und Gestaltungspléanen geméass BauG ab (Botschaft
und Entwurf der Regierung zum Planungs- und Baugesetz vom 11.
August 2015, ABI 2015, S. 2445 [nachfolgend Botschaft PBG]). Nach
Art. 25 PBG kann mit dem Sondernutzungsplan in Abweichung vom
Rahmennutzungsplan eine besondere Bauweise festgelegt werden
(Bst. a) sowie im Interesse einer Uberbauung von hoher stadtebauli-
cher und architektonischer Qualitat eine hthere bauliche Nutzung zu-
gelassen werden (Bst. b). Der Erlass von Sondernutzungsplanen, die
Abweichungen von der im Rahmennutzungsplan festgelegten planeri-
schen Grundordnung enthalten, setzt grundsatzlich ein offentliches In-
teresse voraus (Botschaft PBG, a.a.O., S. 2445). Hierbei sind die ver-
schiedenen und auch haufig gegensatzlichen Ziele und Interessen ge-
geneinander abzuwéagen. Die Grundlage fir diese Interessenabwa-
gung bilden primar die Ziele und Grundséatze von Art. 1 und 3 RPG. Es
sind aber auch Interessen zu berlcksichtigen, die in Spezialgesetzen
oder —verordnungen (z.B. Schutzverordnungen) enthalten sind oder
sich aus den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen er-
geben. Erforderlich ist eine umfassende Abwéagung und Abstimmung
aller wesentlichen Gesichtspunkte (BGE 114 1A 369).

5.2 Nach Art. 1 Abs. 1 RPG sorgen Bund, Kantone und Gemeinden
daflr, dass der Boden haushélterisch genutzt und das Baugebiet vom
Nichtbaugebiet getrennt wird. Sie unterstiitzen nach Art. 1 Abs. 2 RPG
mit Massnahmen der Raumplanung unter anderem Bestrebungen, die
nattirlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und die
Landschaft zu schiitzen (Bst. a); die Siedlungsentwicklung nach innen
zu lenken, unter Berlicksichtigung einer angemessenen Wohnqualitat
(Bst. aPs); kompakte Siedlungen zu schaffen (Bst. b); die raumlichen
Voraussetzungen fur die Wirtschaft zu schaffen und zu erhalten
(Bst. b"s). Die Landschaft ist nach Art. 3 Abs. 2 RPG zu schonen; ins-
besondere sollen Siedlungen, Bauten und Anlagen sich in die Land-
schaft einordnen (Bst. a). Nach Art. 3 Abs. 3 RPG sind die Siedlungen
nach den Bedirfnissen der Bevolkerung zu gestalten und in ihrer Aus-
dehnung zu begrenzen, insbesondere sollen Wohn- und Arbeitsge-
biete einander zweckmassig zugeordnet und durch das o6ffentliche
Verkehrsnetz erschlossen sein (Bst. a); Massnahmen zur besseren
Nutzung der brachliegenden oder ungeniigend genutzten Flachen in
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Bauzonen und der Moglichkeiten zur Verdichtung der Siedlungsflache
getroffen werden (Bst. aPs); Wohngebiete vor schadlichen und lastigen
Einwirkungen wie Luftverschmutzung, Larm und Erschitterungen
moglichst verschont werden (Bst. b); Rad- und Fusswege erhalten und
geschaffen werden (Bst. ¢); glinstige Voraussetzungen fiir die Versor-
gung mit Gitern und Dienstleistungen sichergestellt werden (Bst. d)
und Siedlungen maglichst viele Grunflachen und B&ume enthalten
(Bst. e).

5.3 Der kantonale Richtplan zeigt mit dem Raumkonzept eine Ge-
samtschau der kunftigen rAumlichen Ordnung des Kantons St.Gallen.
Er ist der strategische Orientierungsrahmen fir die Koordination der
raumwirksamen Tatigkeiten und er fordert die Zusammenarbeit Gber
raumliche, sektorielle und institutionelle Grenzen hinweg. Die Entwick-
lung von Wohnen und Arbeiten ist gemass Richtplan vorab auf Zen-
tren, urbane Verdichtungsraume und gut mit dem 6ffentlichen Verkehr
(6V) erschlossene Dorfer zu lenken. Entsprechend ist der Anteil des
Wachstums gemass den Raumtypen zu verteilen. Das zusatzliche Be-
volkerungswachstum soll zu 65 % im urbanen Verdichtungsraum, zu
33 % in der Landschaft mit kompakten Siedlungen und zu 2 % in der
Kultur- und Agrarlandschaft stattfinden (Koordinationsblatt R11). Die
Gemeinde Z.___ ist geméass Richtplankarte dem Raumtyp «urbaner
Verdichtungsraums» zugeordnet und hat damit den entsprechenden
Teil des kinftigen kantonalen Bevolkerungswachstums zu Uberneh-
men.

5.4 Wo und inwiefern die Verdichtung innerhalb des Gemeindege-
biets erfolgen soll, ergibt sich regelmassig aus dem kommunalen
Richtplan. Aus jenem der Gemeinde Z.___ aus dem Jahr 2010 geht
zwar nicht ausdrtcklich hervor, dass ein geradezu gewichtiges offent-
liches Interesse an einer verdichteten Bebauung im Gebiet «Y.  »
besteht. Eine Uberbauung des der W2 zugeteilten und heute stark un-
ternutzten Grundstiicks Nr. 001 ist indessen — auch ohne ausdrickli-
che Bezeichnung im kommunalen Richtplan — schon in Anbetracht des
allgemeinen offentlichen Interesses an der inneren Verdichtung der
Bauzonen angezeigt (vgl. dazu VerwGE B 2008/195 vom 16. Juni
2009 Erw. 3.5.2 und VerwGE B 2007/81 vom 15. Oktober/5. Novem-
ber 2007 Erw. 4.1). Mit dem umstrittenen Sondernutzungsplan soll si-
chergestellt werden, dass keine undifferenzierte Uberbauung des
Grundsticks Nr. 001 nach Regelbauweise erfolgt. Gemass Art. 2
besV (Zweckartikel) will der Sondernutzungsplan einerseits die zweck-
massige Erschliessung des Plangebiets regeln. Andererseits ist beab-
sichtigt, die besonderen Anforderungen an die stadtebauliche und ar-
chitektonische Qualitat der Bebauung, insbesondere in Zusammen-
hang mit dem geschutzten Haus Y.__ und dem Haus N.___, festzu-
legen. Weiter will der Erlass den angemessenen Freiraum des Haues
Y.____ und die gestalterischen Anforderungen an die Freiraumele-
mente sichern.
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6.

Die Rekurrentinnen und Rekurrenten machen geltend, der Planerlass
sei unklar und widersprichlich, weil aus ihm nicht gentigend hervor-
gehe, was verbindlich geregelt werde und was nicht. So sei nicht klar,
ob einzelne Beilageplane Festlegungen enthielten oder nicht. Ausser-
dem sei nicht nachvollziehbar, weshalb sich das Haus Y.____innerhalb
des Planperimeters befinde, nachdem fir dieses nur die Regelbauvor-
schriften gelten wiirden. Sicher unzuldssig sei, dass in Art. 7 besV an-
geordnet werde, fur das Haus Y. wiirden die Bestimmungen von
Art. 109 PBG gelten.

6.1 Art. 1 Abs. 3 besV legt ausdriicklich fest, dass alle in der Le-
gende des Sondernutzungsplans als Festlegung bezeichneten Plan-
elemente sowie die besV verbindlich, die Beilageplane dagegen rich-
tungsweisend seien; der Planungsbericht wiederum sei informativ.
Aufgrund dieser Bestimmung in den besV kann —wie auch die Rekurs-
gegnerin vorbringt — keine Rede davon sein, der Sondernutzungsplan
sei widersprichlich. Fur das nachfolgende Baubewilligungsverfahren
werden die Festlegungen zur planlichen Darstellung und die besV ver-
bindlichen Charakter haben, wogegen den Beilageplanen im Unter-
schied dazu nur richtungsweisende oder eben wegleitende Bedeutung
zukommen wird. Das wiederum hat zur Folge, dass sich das Bauge-
such zwar an den Beilageplanen zu orientieren haben wird, sachlich
begriindbare Abweichungen, die keine Auswirkungen auf die ver-
langte hohe stadtebauliche und architektonische Qualitat haben, in-
dessen noch zulassig sein werden. Der Einwand der Rekurrentinnen
und Rekurrenten, der Sondernutzungsplan sei unklar bzw. wider-
sprichlich, ist damit unbegriindet.

6.2 Soweit sich die Rekurrentinnen und Rekurrenten gegen den Ein-
bezug des Hauses Y. in das Plangebiet wenden und sie damit
sinngemass die Zweckmassigkeit der Umgrenzung des Planperime-
ters in Frage stellen, ist der Rekurs ebenfalls unbegriindet. Zum einen
befindet sich das Schutzobjekt Y. eben auf demselben Grundstiick
Nr. 001, welches in erster Linie Gegenstand des vorliegenden Son-
dernutzungsplanverfahrens bildet, und zum anderen bezweckt der
umstrittene Erlass ja gerade die Sicherstellung einer gesamtheitlichen
Uberbauung im Plangebiet, die stadtebaulich und architektonisch in
besonderer Weise auf das geschiitzte Haus Y. und das 6stlich ge-
legene Haus N.____ abgestimmt ist. Unter diesen Umsténden ist der
Einbezug des Hauses Y. ins Plangebiet sachlich begriindet und
zweckmassig. Art. 7 besV sieht zudem vor, dass bei bereits vorhande-
nen Abweichungen von der Regelbauweise die Bestimmungen von
Art. 109 PBG zur Bestandes- und Erweiterungsgarantie zur Anwen-
dung gelangen. Diese besV entspricht fast wortlich der kantonalge-
setzlichen Vorschrift von Art. 109 Abs. 1 PBG. Eine solche Wiederho-
lung in den besV ware zwar nicht nétig gewesen, schadet aber auch
nicht weiter.
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7.

Die Rekurrentinnen und Rekurrenten beanstanden, der Erlass ent-
halte gravierende Abweichungen von der Regelbauweise. Die Voraus-
setzungen von Art. 25 PBG in Verbindung mit Art. 1 und 3 RPG seien
nicht erfullt. Der Plan lasse in horizontaler und vertikaler Hinsicht eine
massive Mehrausnitzung zu. Dadurch entstiinden Bauten, die sich
nicht besser, sondern schlechter in die bauliche Umgebung einfligten.
Der Plan fuhre zu einer materiellen Zonenplananderung, indem er drei
Vollgeschosse zulasse, die baureglementarischen Bestimmungen
Uber den Mehrlangen- und Mehrhéhenzuschlag nicht eingehalten
seien und die zulassige Gebaudehdhe und —lange erheblich Uber-
schritten wirden.

7.1 Nachfolgend ist deshalb zu prifen, ob die im Sondernutzungs-
plan vorgesehenen Abweichungen von der Regelbauweise eine ho-
here Uberbauungsqualitat im Sinn von Art. 25 PBG bewerkstelligen.
Diese Qualitatssteigerung ist dann zu bejahen, wenn die auf der
Grundlage des abweichenden Sondernutzungsplans vorgesehene
Uberbauung den bundesrechtlichen Planungszielen und -grundsétzen
besser entspricht als dies bei Einhaltung der Regelbauvorschriften der
Fall ware. Fir Sondernutzungsplane, die eine gegeniiber der Regel-
bauweise hohere bauliche Nutzung zulassen, ist zudem vorausge-
setzt, dass damit eine Uberbauung von hoher stadte- bzw. ortsbauli-
cher und architektonischer Qualitat erreicht werden kann. Ob dies der
Fall ist, geht Uiber reine Asthetikfragen hinaus. Im Rahmen der Beur-
teilung der stadte- bzw. ortsbaulichen und architektonischen Qualitat
sind nebst den gestalterisch-asthetischen auch die im konkreten Ein-
zelfall und bezogen auf die Umgebung sich stellenden bau- und ver-
kehrstechnischen Fragestellungen sowie die gebiihrende Riicksicht-
nahme auf die betroffenen nachbarlichen Interessen zu priifen und zu
bertcksichtigen. Diesen Anforderungen an die stadte- bzw. ortsbauli-
che und architektonische Qualitat ist ein umso hoéheres Gewicht bei-
zumessen, je grosser die Abweichungen vom Rahmennutzungsplan
sind (Botschaft PBG, a.a.O., S. 2445). Das ist darum gerechtfertigt,
weil die von Bundesrechts wegen anzustrebende Verdichtung der
Siedlungsflache (Art. 3 Abs. 3 Bst. a RPG) umso eher gelingen kann,
wenn die zusatzliche bauliche Dichte von einer dieser angepassten
Qualitat ausgeglichen wird (B. DEILLON, in: Bereuter/Frei/Ritter [Hrsg.],
Kommentar zum Planungs- und Baugesetz des Kantons St.Gallen,
Basel 2020, Art. 25 N 7 f. mit weiteren Hinweisen).

7.2 Das Baudepartment genehmigte am 28. Dezember 2017, also
wahrend des vorangegangenen Rekursverfahrens Nr. 17-1908 betref-
fend den Gestaltungsplan Y., den sechsten Nachtrag zum Baureg-
lement der Gemeinde Z.____. Bis dahin galt das Baureglement der Ge-
meinde Z.____in der Fassung vom 19. Mai 1982 mit den Nachtragen
vom 26. August 1987, 16. Dezember 1992, 24. April 2002 und 20. Ap-
ril 2011 (nachfolgend BauR). Der sechste Nachtrag betraf inhaltlich
u.a. die Streichung der maximalen Ausnitzungsziffer in Art. 7 BauR
und damit verbundene Anpassungen von Art. 17 und 18 BauR, in de-
nen die Voraussetzungen von Sondernutzungsplanen mit (erhohten)
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Mehrausniitzungen geregelt wurden. Das vom vorliegend zu beurtei-
lenden Sondernutzungsplan erfasste Gebiet liegt in der W2. Gemass
Art. 7 BauR (Tabelle der Regelbauvorschriften) sind in der W2 Bauten
mit zwei Vollgeschossen zuldssig. Die Geb&audehohe ist auf 7 m, die
Firsthohe auf 11 m beschrankt. Der kleine Grenzabstand betragt min-
destens 4 m, der grosse Grenzabstand mindestens 8 m, die Gebau-
deléange hochstens 30 m. Zur Anwendung gelangen sodann der Mehr-
langen- sowie der Mehrhéhenzuschlag nach Art. 22 und 24 BauR. Bei
Uberschreitung einer Gebaudelange von 18 m miissen die zonenge-
massen Grenzabstande um einen Viertel der Mehrlange vergréssert
werden, im Maximum um 6 m (Art. 22 Abs. 1 BauR). Die reglementa-
rischen Mindestgrenzabstéande dirfen bei Ausmittiung des Mehrlan-
genzuschlags nicht unterschritten werden (Art. 22 Abs. 3 BauR). So-
fern aufgrund besonderer Vorschriften in Uberbauungs- und Gestal-
tungsplénen die Gebadudehéhen das in den Zonenvorschriften festge-
legte Mass Uberschreiten, erhéht sich pro Mehrgeschoss der grosse
Grenzabstand um 2 m und der kleine Grenzabstand um 1 m (Art. 24
BauR). Wo keine Baulinie besteht, sind von Hauptbauten ab Strassen-
oder Trottoirhinterkante 4,5 m gegentiber Kantonsstrassen und 4,0 m
gegenlber Gemeindestrassen 2. Klasse als Mindestabstande einzu-
halten (Art. 26 Abs. 1 BauR).

7.3 In Abweichung von der Regelbauweise lasst der Sondernut-
zungsplan in den als «Grundflachen Hauptbauten» bezeichneten Be-
reichen A, B, C1 und C2 drei Wohngeschosse zu. Nach Art. 5 Abs. 1
besV legen die «Grundflachen Hauptbauten» Lage und Stellung sowie
die maximale horizontale Ausdehnung der oberirdischen Baukorper
fest. Diese Grundflachen ersetzen die ordentlichen Grenz-, Gebaude-
und Strassenabstéande sowie die Bestimmungen zur Langenausdeh-
nung nach Regelbauweise. Die maximale Héhenausdehnung wird
nach Art. 5 Abs. 2 besV mittels der im Plan bezeichneten maximalen
Gebaudehdhe in m.U. M. definiert. Maximal drei Geschosse durfen fur
Wohnzwecke genutzt werden. Attikageschosse sind nicht zulassig.
Gemass Art. 4 Abs. 1 besV hat die Parkierung fur Bewohner in der
Tiefgarage oder im eingehausten Parkierungsbereich zu erfolgen.
Nach Art. 4 Abs. 2 besV durfen an der im Plan bezeichneten Stelle
innerhalb der Erschliessungsflache sechs oberirdische Abstellplatze
fur Motorfahrzeuge von Besuchern angeordnet werden. Gemass den
architektonischen Anforderungen von Art. 10 Abs. 1 besV sind Bauten
und Anlagen so zu gestalten, dass eine hohe stadtebauliche und ar-
chitektonische Qualitat hinsichtlich Massstablichkeit, Formensprache,
Materialwahl und Farbgebung erzielt wird. Im Rahmen des Baubewil-
ligungsverfahrens ist ein Material- und Farbkonzept einzureichen.
Art. 10 Abs. 2 besV sieht vor, dass Déacher in den «Grundflachen
Hauptbauten» flach abzudecken und zu begriinen sind, soweit sie
nicht von Anlagen zur Nutzung der Energiegewinnung beansprucht
werden.

7.4 Die Gegenlberstellung der allgemeinen baureglementarischen
Bestimmungen mit den Festlegungen und besV des angefochtenen
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Sondernutzungsplans macht deutlich, dass dieser — wie die Rekurren-
tinnen und Rekurrenten zu Recht vorbringen — in allen festgelegten
Baubereichen (Grundflachen) ein drittes Vollgeschoss zulasst. Daflir
soll die hochstzulassige Gebaudehdhe von 7 m Uberschritten werden
dirfen. Gemass Planungsbericht vom 2. Oktober 2020 soll diese
hochstens 7,6 m in der Grundflache A, 9,0 m in der Grundflache B,
9,6 m in der Grundflache C1 und 7,6 m in der Grundflache C2 betra-
gen. Wie der Planungsbericht zu diesen Gebaudehéhen kommt, ist al-
lerdings nicht nachvollziehbar. Er geht in Ziff. 6.1, S. 18, offensichtlich
von unrichtigen hochstzulassigen Massangaben fir die Gebaudeho-
hen in m.4. M. aus. Diese stammen auch nicht aus dem friheren, in-
zwischen aufgehobenen Gestaltungsplan Y. . Der angefochtene
Erlass enthalt in der planlichen Darstellung andere — und zwar gerin-
gere — hochstzulassige Gebaudehoéhen fir die vier Grundflachen der
Hauptbauten als der Planungsbericht. Legt man diese (fur die vorlie-
gende Beurteilung relevanten) Masse der Berechnung der Gebaude-
héhe zugrunde und zieht davon (die ebenfalls in der planlichen Dar-
stellung enthaltenen) Héhen der jeweiligen Niveaupunkte ab, resultie-
ren geringere, kinftig zulassige Gebaudehthen, namlich 7,0 m in der
Grundflache A, 8,45 m in der Grundflache B, 9,05 m in der Grundfla-
che C1 und 7,5 m in der Grundflache C2. Der Strassenabstand zur
Y.___strasse, einer Gemeindestrasse 2. Klasse, soll im Bereich der
Grundflache der Hauptbaute C2 gut 4 m und im Bereich des der Uber-
bauung nordseitig vorgelagerten, eingeschossigen Parkierungsbe-
reichs gut 5 m betragen. Die Grundflachen der Hauptbauten C1, A und
B sollen gegentiber der Y. strasse Abstande zwischen rund 10 m,
14 m und 12 m einhalten. Der kleine Grenzabstand gegeniber dem
Ostlich angrenzenden Grundstiick Nr. 006 soll 5 m betragen und die
zulassige Gebaudelange von 30 m auf 60 m verdoppelt werden. Der
Gebéaudeabstand der Grundflachen der Hauptbauten C1 und C2 ge-
genlber dem Haus Y. soll teilweise nur 10 m betragen, womit der
baureglementarische Abstand von 12 m (8 m + 4 m) teilweise unter-
schritten wirde.

7.5 Die Rekurrentinnen und Rekurrenten wenden zudem ein, neben
den geschilderten Abweichungen wirden auch der vorgeschriebene
Mehrhohen- und der Mehrlangenzuschlag nicht eingehalten. Eine Be-
grindung fur diese Behauptung bleiben die Rekurrenten jedoch schul-
dig. Weiter bringen sie vor, das PBG lasse keinen Flachenausgleich
mehr zu.

7.5.1 Vorab ist darauf hinzuweisen, dass seit dem Inkrafttreten des
PBG am 1. Oktober 2017 neue Sondernutzungsplane nur noch nach
den Verfahrensvorschriften des PBG erlassen werden konnen (vgl.
dazu oben Erw. 3). Inhaltlich basieren solche Sondernutzungsplane
jedoch weiterhin auf den in den jeweiligen politischen Gemeinden gel-
tenden Zonenplanen und Baureglementen, jedenfalls solange der
kommunale Rahmennutzungsplan nicht an das neue Recht angepasst
ist. An die Bestimmungen des PBG kann ein neuer Sondernutzungs-
plan deshalb nur insoweit angelehnt sein, als diese bei Vollzugsbeginn
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des PBG bereits unmittelbar anwendbar sind. Unter diesen Umstan-
den ist es vorliegend nicht von Belang, dass das PBG keinen Mehr-
langenzuschlag und keinen Flachenausgleich mehr kennt. Die Ge-
meinde Z.____ verfiigt noch Uber keinen neuen, an das neue Recht an-
gepassten Rahmennutzungsplan. Folglich ist vorliegend weiter das
geltende kommunale BauR fur die inhaltlichen Bestimmungen des um-
strittenen Sondernutzungsplans relevant und dieses kennt eben — ba-
sierend auf dem BauG — noch einen Mehrlangenzuschlag und den Fla-
chenausgleich.

7.5.2 Wie bereits in Erw. 5.5.2 von BDE Nr. 19/2018 vom 23. August
2018 ausgefuhrt wurde, entspricht nach Art. 65 Abs. 1 BauG der Mehr-
langenzuschlag der Vergrosserung des Grenzabstands im Verhaltnis
zur Uberschreitung einer festgelegten Gebaudelange. Bei versetzten,
geschweiften oder schief zur Grenze stehenden Bauteilen kann ein
Flachenausgleich erfolgen. Dabei darf der Mehrlangenzuschlag teil-
weise unterschritten werden, wenn die dem Gebaude senkrecht vor-
gelagerte Grundstiicksflache der sich aus dem Mehrlangenzuschlag
ergebenden Freiflache entspricht (Art. 65 Abs. 2 BauG). Das kommu-
nale BauR sieht zwar nur einen Mehrlangenzuschlag in Art. 22 Abs. 1
BauR vor, die Mdglichkeit des Flachenausgleichs ist jedoch in Art. 65
Abs. 2 BauG geregelt. Entsprechend richtet sich die Ausgleichsbe-
rechnung nach kantonalem Recht.

7.5.3 Die Prufung der Berechnung des Flachenausgleichs der
Vorinstanz ergibt, dass diese richtig ist. Nach Art. 22 Abs. 1 BauR ver-
grossert sich bei einer Uberschreitung einer Gebaudelange von 18 m
der zonengemasse Grenzabstand um einen Viertel der Mehrléange. Bei
einer Gebaudelange von 36 m betragt die Mehrlange 18 m. Der
Grenzabstand vergréssert sich somit um einen Viertel der Mehrlange
von 18 m, d.h. um 4,5 m (im Planungsbericht, Ziff. 6.1, S. 19, wird von
4,47 m ausgegangen). Entsprechend betragt der um die Mehrlange
vergrosserte zonengemasse Grenzabstand von 5m (4 m kleiner
Grenzabstand plus Mehrhéhenzuschlag von 1 m) insgesamt 9,5 m.
Soweit der Baubereich «Grundflache B Hauptbaute» in diesen ver-
grosserten Abstand hineinragt, hat diese Flache (rund 105 m?) der sich
aus dem Mehrlangenzuschlag ergebenden Freiflache zu entsprechen
(vgl. Art. 65 Abs. 2 BauG). Der Planungsbericht geht in der planlichen
Darstellung zur Flachenausgleichsberechnung in Ziff. 6.1 von
104,1 m?, also knapp 105 m?, aus. Die den Fassaden vorgelagerte
Freiflache zwischen dem Strassenabstand und den Grundflachen der
Hauptbauten bis zum vergrésserten Grenzabstand ist grosser; sie wird
im Planungsbericht in der planlichen Darstellung zu Ziff. 6.1 mit
110,9 m? angegeben. Die Freiflache ist damit in der Lage, die Unter-
schreitung des Mehrlangenzuschlags von knapp 105 m? auszuglei-
chen. Nachdem — wie eben aufgezeigt — bei der Berechnung des dem
Mehrlangenzuschlags zugrundeliegenden kleinen Grenzabstands
auch der Mehrhéhenzuschlag von 1 m eingerechnet wurde, erweist
sich der Rekurs, soweit darin geltend gemacht wird, der vorgeschrie-
bene Mehrhéhen- und der Mehrlangenzuschlag wirden durch den
Sondernutzungsplan nicht eingehalten, als unbegrindet.
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7.6 Durch den Sondernutzungsplan kann eine offensichtlich unter-
nutzte Flache in der Bauzone verdichtet werden (Art. 3 Abs. 3 Bst. a®s
RPG). Die Konzentration auf einen langgezogenen Baukdrper, beste-
hend aus vier zueinander versetzten kubischen Volumen, lasst den
Eindruck einer kompakten Siedlung entstehen (Art. 1 Abs. 2 Bst. b
RPG). Die Parkierung fur die Bewohner der Uberbauung muss in einer
Tiefgarage oder in einem eingehausten Parkierungsbereich erfolgen
(Art. 4 Abs. 1 besV). Lediglich sechs Besucherparkplatze dirfen offen
oberirdisch angeordnet werden (Art. 4 Abs. 2 besV). Der Neubau wird
gegenlber der Kantonsstrasse stark zurlickversetzt, einerseits, um die
westlich und dstlich angrenzenden Hauser Y. und N.___ nicht zu
konkurrenzieren, und andererseits, um die La&rmgrenzwerte einhalten
zu konnen. Die Aussenraumgestaltung ist auf die Topographie abge-
stimmt und integriert den bestehenden Baumbestand weitestgehend.
Die sehr kompakt gehaltene Uberbauung schafft zudem grossziigige
Freiraume entlang der Y.____-und der M.___strasse. Die dabei entste-
hende allgemeine Umgebungsflache (begriinter Umgebungsbereich)
ist so zu gestalten, dass eine hohe Qualitat in der Gesamtwirkung als
Parklandschaft erzielt wird (Art. 11 Abs. 1 besV). Der begriinte Umge-
bungsbereich ist mit standortgerechten, einheimischen, nicht invasi-
ven Pflanzen zu gestalten; die im Plan bezeichneten Flachen sind mit
aufgelockerten Baum- und Strauchgruppen zu bepflanzen (Art. 11
Abs. 5 besV). Insgesamt wird durch die Setzung des Baukoérpers so-
wie durch die besV zur Umgebungsgestaltung sichergestellt, dass
eine Siedlung mit viel Grinflachen und Baumen entsteht (Art. 3 Abs. 3
Bst. e RPG). Eine solche Verdichtung nach innen (Art. 3 Abs. 3 Bst.
as RPG) unter gleichzeitiger Sicherstellung einer grossen Grinflache
erfordert am vorliegenden Standort einen langgestreckten und etwas
hoheren Baukdrper. Dessen HoOhenwirkung von Siden her wird
dadurch reduziert, dass die im Bereich der Grundflachen der Haupt-
bauten C1 und A bestehende Gelandekuppe teilweise abgetragen
wird und die Sudfassaden der Gebaudeteile optisch unmittelbar auf
den Boden gesetzt werden. Auf die Ausbildung eines Sockelgeschos-
ses zur M.___strasse hin wird verzichtet; ein solches wird nur von der
Y. strasse aus erkennbar sein. Die Hohe des Baukorpers wird aber
auch dadurch verringert, weil auf die Erstellung eines Attikageschos-
ses verzichtet wird (Art. 5 Abs. 2 besV), die maximal zulassige Gebau-
dehdhe also gleichzeitig auch die Firsththe darstellt. Durch die Plat-
zierung der Baukorper im nordlichen und dstlichen Bereich des Plan-
gebiets wird zudem der Wohnqualitdt Rechnung getragen (Art. 1 Abs.
2 Bst. aPs RPG). Die Wohnungen werden optimal besonnt und sind
gleichzeitig gut vor dem Strassenlarm geschiitzt (Art. 3 Abs. 3 Bst. b
RPG). Insgesamt ermoglicht der Sondernutzungsplan eine Uberbau-
ung, die den bundesrechtlichen Planungszielen und -grundsétzen in
hohem Mass Rechnung tragt.

7.7 Die Rekurrentinnen und Rekurrenten bringen vor, der Erlass
nehme auf die historischen Bauten, namentlich auf das Haus Y.
keine Rucksicht. Dieses werde durch die erlaubte Mehrausnutzung
optisch regelrecht erdriickt.
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7.7.1 Nach Art. 2 besV soll der Sondernutzungsplan die besonderen
Anforderungen an die hohe stadtebauliche und architektonische Qua-
litat der Bebauung, insbesondere in Zusammenhang mit der geschiitz-
ten Y. und dem Haus N.___ festlegen. Er will den angemessenen
Freiraum der Y. und die gestalterischen Anforderungen an die
Freiraumelemente sichern. Im Folgenden ist deshalb zu prifen, ob der
Erlass mit seinen Festlegungen und besV seiner eigenen Zweckbe-
stimmung gerecht wird.

7.7.2 Die DMP fuhrt in ihrer Stellungnahme vom 11. Oktober 2021 zu-
handen des AREG aus, der Abstand des vorgesehenen Baubereichs
zu den beiden Schutzobjekten Y. und N.____ sei angemessen ge-
wahlt. Die Gebaudehthe von Haus C tUbernehme die Firsthohe der
Y.___. Mit den vorgesehenen Flachdéachern wiirden die markanten
Steildacher der beiden Schutzobjekte nicht konkurrenziert. Die Silhou-
ette werde zwar verandert, bleibe aber betreffend Gebaudehodhe ge-
wabhrt. Positiv zu werten sei jedenfalls die Aufhebung der Parkplatze
an der M.___ strasse. Ebenso werde der Erhalt der Baumgruppe im
westlichen Arealbereich begrisst. Insgesamt habe das Projekt durch
die Weiterbearbeitung stark an architektonischer und ortsbaulicher
Qualitat gewonnen, so dass die DMP den Sondernutzungsplan befir-
worte.

7.7.3 Das HBA fuhrt im Amtsbericht vom 31. Januar 2022 aus, die ge-
plante Uberbauung solle — von der M.___strasse aus gesehen — zu-
rickversetzt zwischen den beiden geschiitzten Bauten zu liegen kom-
men. Die Uberschreitung der nach BauR zuléssigen Geschossigkeit
und Gebdaudeléange sei durch die vorgeschlagene Losung gerechtfer-
tigt. Das geplante Bauvolumen werde zu einem Baukotrper zusam-
mengefasst und vermittle damit zwischen den beiden markanten
Schutzobjekten. Die Gebaudehdhe orientiere sich an den beiden Soli-
tarbauten, liege aber deutlich unter diesen. Der Verzicht auf Steilda-
cher und die Realisierung von Flachdachern konkurrenziere die bei-
den Schutzobjekte nicht und fiihre bei den Neubauten zu einer Unter-
schreitung der maximal zul&ssigen Firsththe. Die Gliederung durch
das versetzt angeordnete Bauvolumen wahre die Massstablichkeit des
baulichen Umfelds und schaffe gegentber den nérdlich liegenden Ein-
familienhdusern einen grossziigig bemessenen Vorgarten oder Zu-
gangsbereich. Die Zusammenfassung der Parkierung ab der Felsen-
burstrasse ermogliche das Aufheben der Parkplatze im Zugangsbe-
reich zur Y. und fuhre damit zu einer Aufwertung der Umgebungs-
gestaltung im Sichtbereich des Schutzobjekts.

7.7.4 Wie der Vertreter des HBA am Rekursaugenschein zudem zu-
treffend ausfihrte, ist die in Art. 25 PBG geforderte hohe stadtebauli-
che und architektonische Qualitat immer auch in Zusammenhang mit
der jeweiligen Gelandetopografie zu beurteilen. Wie der Augenschein
zeigte, sind einerseits die beiden Hauser Y. und N.___ sehr mar-
kante Objekte, andererseits ist die kuppenartige Gelandeform des
Grundstiicks Nr. 001 schwierig zu Gberbauen. Vor diesem Hintergrund
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ist aus Sicht des HBA aus stadtebaulicher Sicht ein zusammengefass-
ter Baukorper angezeigt. Ein solcher flige sich besser in die Umge-
bung ein, als mehrere Einzelbauten. Wichtig sei aber, dass die Mas-
sigkeit eines solchen Baukdrpers durch eine Staffelung des Gebaude-
volumens gebrochen werde. Genau eine solche sehe der Plan vor. Die
horizontale und vertikale Staffelung sei eine Reaktion auf die Topogra-
fie und Ubertrage den heute bestehenden Verlauf des Gelandes auf
die Fassade des kiinftigen Baukdrpers. Auch im Hinblick auf das ge-
schutzte Einzelobjekt Y.__ und das zukinftige Schutzobjekt N.__
bendétige das Bauvorhaben eine gewisse Mindestlange, um sich gut
zwischen die beiden bestehenden Gebaude einfliigen zu kénnen. Die
geplante Lange von 60 m sei durchaus ortshildvertraglich. Der Vertre-
ter der DMP erlauterte am Rekursaugenschein ebenfalls, dass die Zu-
sammenfassung der vier geplanten Gebaudevolumina zu einem ein-
zigen Baukorper aus denkmalpflegerischer Sicht beflrwortet werde.
Mehrere Einzelbauten wirden sich bedeutend schlechter in die Um-
gebung einfligen. Der fir die Y.___ nétige Umgebungsschutz sei von
Norden her vernachlassigbar, weil sich die Y. stdwestlich hinter
der Gelandekuppe befinde und somit von der Y.___ strasse her nicht
sichtbar sei. Dennoch sei aus denkmalpflegerischer Sicht von der
Nordseite her eine tiefe Horinzontlinie des geplanten Baukorpers an-
zustreben. Dieser Anforderung komme der Sondernutzungsplan nach,
sodass die geringstmdgliche Beeintrachtigung der Umgebung des
Schutzobjekts Y.____ erreicht werde. Im Hinblick auf das Haus N.__,
das selbst Uber ein sehr grosses Volumen verflige, sei das Volumen
des geplanten Baukorpers ohnehin unbedeutend. Der geplante, 60 m
lange Baukorper sei dem Haus N._ ebenblrtig und beeintrachtige
dieses nicht.

7.7.5 Der kommunalen Planungsbehdérde (Art. 1 Abs. 1 PBG) kommt
bei der Festsetzung von Sondernutzungsplanen und insbesondere bei
der Beurteilung, ob mit dem Plan eine bessere stadtebauliche und ar-
chitektonische Lésung erzielt wird, eine besondere Entscheidungs-
und Ermessensfreiheit zu. Beruht der kommunale Entscheid auf einer
vertretbaren Wirdigung der massgebenden Umsténde, so hat ihn die
Rekursinstanz zu respektieren. Sie darf trotz umfassender Uberprii-
fungsbefugnis nur einschreiten, wenn die Wirdigung der kommunalen
Behdrde sachlich nicht mehr vertretbar ist oder dem tbergeordneten
Recht widerspricht, und sie kann eine vertretbare Wirdigung nicht ein-
fach durch ihre eigene ersetzen (Urteil des Bundesgerichtes
1C_130/2014, 1C_150/2014 vom 6. Januar 2015 Erw. 2.2; BUDE
Nr. 12/2022 vom 11. Februar 2022 Erw. 7.5). Es lasst sich nicht ganz-
lich von der Hand weisen, dass mit dem geplanten Sondernutzungs-
plan und dem darin vorgesehenen Gebaudevolumen ein Massstabs-
sprung in der W2 erfolgt. Einen solchen gibt es indessen nur im Ver-
gleich zur Einfamilienhaustiberbauung nérdlich des Planperimeters,
zu welcher der geméss angefochtenem Erlass geplante Baubereich
grossteils einen bereits betrachtlichen Abstand aufweist. Der Ent-
scheid der Vorinstanz, den angefochtenen Sondernutzungsplan trotz
des Massstabssprungs zur Uberbauung nérdlich der Y. strasse
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gutzuheissen, beruht auf einer vertretbaren Wirdigung der massge-
benden Umstande und ist — wie die Ansichten der Vertreter von HBA
und DMP am Rekursaugenschein deutlich machten — namentlich im
Hinblick auf die geschitzten Hauser Y. und N.___ nachvollziehbar
und Uberzeugend; die gegenteilige Ansicht der Rekurrentinnen und
Rekurrenten vermag dagegen nicht anzukommen. Der angefochtene
Sondernutzungsplan besticht im Hintergrund des historischen, land-
schaftlichen und topographischen Kontexts durch eine komprimierte
und durchaus zuriickhaltende Uberbauung. Er ermdglicht das Freihal-
ten der beiden Schutzobjekte Y. und N.___. Die geplante Uber-
bauung reagiert mit der horizontalen Gliederung durch versetzt ange-
ordnete Gebaudevolumina und deren unterschiedliche Hohenlagen
auf die vorhandene Topografie; gleichzeitig ist sie in der Lage, die bei-
den weit auseinanderstehenden Schutzobjekte zu einem Ensemble zu
verbinden. Der Einwand der Rekurrentinnen und Rekurrenten, der an-
gefochtene Sondernutzungsplan nehme auf die beiden Schutzobjekte
keine Rucksicht, erweist sich damit als unzutreffend.

7.8 Im Weiteren ist zu prifen, ob der Erlass gebihrend Rucksicht
auf die nachbarlichen Interessen nimmt.

7.8.1 Wie oben unter Erw. 7.5 ausgefihrt wurde, gewahrt der ange-
fochtene Erlass zwar keine Abweichungen von den baureglementari-
schen Bestimmungen tber den Mehrhéhen- und den Mehrlangenzu-
schlag. Trotzdem beinhaltet er — wie in Erw. 7.4 aufgezeigt wurde —
eine Reihe von Sonderbauvorschriften. So lasst er in allen festgeleg-
ten Baubereichen (Grundflachen) ein zusatzliches drittes Vollge-
schoss zu, vergrossert die zulassige Gebaudehdhe in der Grundflache
C1lum 2,05 m, in der Grundflache B um 1,45 m und in der Grundflache
C2 um 0,5 m. Zudem soll die zulassige Gebaudelange von 30 m auf
60 m verdoppelt werden, und der Gebaudeabstand der Grundflachen
der Hauptbauten C1 und C2 gegeniiber dem Haus Y. soll teilweise
nur 10 m statt 12 m betragen.

7.8.2 In Erw. 7.7 wurde erlautert, dass die Verdopplung der Gebaude-
lange im Plangebiet zusammen mit der vergrosserten Gebaudehdhe
und dem zusatzlichen Wohngeschoss aus ortsbaulichen und denkmal-
pflegerischen Uberlegungen wiinschenswert und sogar erforderlich
ist, um auf die spezielle Gelandetopographie reagieren und zwischen
den beiden Schutzobjekten N.____und Y.____ein einziges, komprimier-
tes und zwischen den beiden Solitarbauten vermittelndes Gebéudevo-
lumen erstellen zu kénnen. Diese Massnahmen sind einerseits zur Er-
reichung einer verdichteten Bauweise notwendig und andererseits er-
weisen sich die Abweichungen von der Regelbauweise somit als ge-
eignet und erforderlich zur Erreichung einer hohen stadtebaulichen
und architektonischen Qualitat.

7.8.3 Im Gegenzug soll die geplante Uberbauung moglichst im Be-

reich der bestehenden Hiigelkuppe platziert werden. Dies hat den Vor-
teil, dass die Grundflachen der Hauptbauten C1, A und B gegentiber
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der Y.___ strasse Abstéande zwischen rund 10 m, 14 m und 12 m, an-
stelle des reglementarischen Strassenabstands von 4 m, einhalten
werden. Damit wird gleichzeitig der Abstand der Gesamtiiberbauung
von den nordlich der Y.___strasse liegenden Grundstiicken mit Einfa-
milienhaustberbauungen massiv vergrossert. Einzig die Grundflache
der Hauptbaute C2 weist punktuell einen Strassenabstand von ledig-
lich 4 m auf. Die Gebaudelange dieses Bauteils betragt indessen ge-
rade einmal 18,5 m, womit sie deutlich unter der in der W2 zulassigen
Gebaudelange von 30 m liegt. Die Gebaudehdhe dieser nachstgele-
genen Grundflache C2 wird zudem nur um 0,5 m erhght. Gleichzeitig
wird auf ein Dachgeschoss verzichtet, womit die heute baureglemen-
tarisch maogliche Firsthéhe von 11 m kinftig um 3,5 m unterschritten
wird. Die Geb&audehdhe im Bereich der Grundflache C1 wird um
2,05 m, jene der Grundflache B um 1,45 m angehoben. Auch hier gilt
indessen, dass diese Gebaudehthen noch um 1,95 m bzw. 2,55 m
unter der derzeit geltenden Firsthéhe zu liegen kommen. Die Gebau-
dehdhe fiur die Grundflache A, also des fiur die Nachbarn héchstgele-
genen, weil fast auf der Gelandekuppe platzierten Baubereichs, wird
Uberhaupt nicht erhdht. Sie verbleibt bei 7 m und gleichzeitig darf kein
Dachgeschoss erstellt werden, weshalb dort kiinftig von der Firsthhe
von 11 m kein Gebrauch gemacht werden kann. Der Gebaudeabstand
der Grundflachen der Hauptbauten C1 und C2 soll gemass Erlass ge-
genliber dem Haus Y. teilweise nur 10 m statt 12 m betragen.
Nachdem diese Abweichung lediglich punktuell, an drei Gebaude-
ecken der Grundflachen der Hauptbauten C1 und C2 vorliegt und sich
diese Grundflachen im Nordosten der Y. befinden, ist wohnhygie-
nisch keine Beeintrachtigung des Hauses Y. zu beflirchten. Im
Weiteren bestimmt Art. 4 Abs. 1 besV, dass die Parkierung fiir Bewoh-
ner in der Tiefgarage oder im eingehausten Parkierungsbereich zu er-
folgen hat. Nach Art. 4 Abs. 2 besV dirfen an der im Plan bezeichne-
ten Stelle innerhalb der Erschliessungsflache lediglich sechs oberirdi-
sche Abstellplatze fir Motorfahrzeuge von Besuchern angeordnet
werden. Der Erlass begrenzt damit die Flachen, die oberirdisch fir
Parkierungszwecke und Fahrmandver genutzt werden kdnnen, stark.
Er verlagert diese Flachen weitestgehend in das flr die Nachbarn nicht
sichtbare Untergeschoss und vermindert damit einerseits LArmimmis-
sionen und schafft andererseits zusétzliche Frei- und Grinflachen in
der unmittelbaren Umgebung des kiinftigen Baukdorpers.

7.8.4 Damit ergibt sich, dass die Abweichungen von der Regelbau-
weise zur Erreichung einer Uberbauung von hoher stadtebaulicher
und architektonischer Qualitat gerechtfertigt sind und die nachbarli-
chen Interessen nicht Uberméassig beeintrachtigt werden.

7.9 Zu prufen bleibt, ob der Sondernutzungsplan — wie die Rekur-
rentinnen und Rekurrenten geltend machen — eine materielle Zonen-
plananderung darstellt.

7.9.1 Abweichungen von der Regelbauweise durch Sondernutzungs-

plane, die nicht dem fakultativen Referendum unterstellt wurden (vgl.
Art. 36 Abs. 1 Bst. ¢ PBG), sind nur soweit zuldssig, als diese nicht zu
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einer materiellen Zonenplananderung fihren (GVP 2003 Nr. 19). Wel-
che Abweichungen von den Regelbauvorschriften materiell zu einer
Zonenplananderung fuhren, kann nicht generell, sondern bloss an
Hand konkreter Umstande im Einzelfall bestimmt werden. So beur-
teilte das Verwaltungsgericht zum Beispiel zwei drei- bzw. vierge-
schossige Bauten von knapp 80 m und 100 m L&nge in einer Wohn-
zone W2 mit einer erlaubten Gebaudelange von 36 m noch als zonen-
konform, wobei das Gericht aber darauf hinwies, dass von der vom
Sondernutzungsplan erfassten Flache von 12'520 m? lediglich
3'100 m? zur Uberbauung vorgesehen waren (VerwGE B 2008/124
vom 24. Marz 2009 Erw. 5.1 mit Hinweisen). Das Verwaltungsgericht
hat sodann in einem in GVP 2003 Nr. 19 teilweise verdffentlichten Ur-
teil vom 26.Juni 2003 entschieden, in einer dreigeschossigen
Bauzone sei die Errichtung von vier- bzw. flinfgeschossigen Bauten
mit Attikageschoss auf einer Teilflache des Uberbauungsplangebiets
mit den Planungsgrundsatzen vereinbar, weshalb von keiner schlei-
chenden Zonenplananderung gesprochen werden kénne. Im Urteil
B 2011/182 vom 3. Juli 2012 fuhrte das Verwaltungsgericht aus, es
liege in der Natur der Sache, dass eine verdichtete Bauweise Abwei-
chungen von der Regelbauweise bedinge. Dementsprechend sei es
zulassig, die Gebdudemasse und die Geschossigkeit innerhalb eines
Plangebiets entsprechend den jeweiligen konkreten Verhaltnissen dif-
ferenziert zu regeln. Die Konzentration auf wenige Bauten habe konk-
ret eine verdichtete Uberbauung entlang zweier Erschliessungs-
strange zur Folge. Dadurch wirden beachtliche Freirdume zwischen
den Bauten geschaffen, womit dem stadtebaulichen Ansatz «Verdich-
tung zu Gunsten grosszigiger Freiflachen» optimal Rechnung getra-
gen werde (Erw. 5.5.5; zum Ganzen vgl. auch VerwGE B 2013/166
vom 4. Dezember 2014 Erw. 4.5).

7.9.2 Wie unter Erw. 7.8.3 aufgezeigt wurde, lasst der angefochtene
Erlass in sdmtlichen Baubereichen zwar ein drittes Wohngeschoss
und eine auf 60 m verdoppelte Gebaudelange auf Grundstiick Nr. 001
zu. Gleichzeitig wird auch die zuldssige Gebaudehdhe fir die Grund-
flachen der Hauptbauten A, B, C1 und C2 bis zu 2,05 m angehoben.
Allerdings werden diese Abweichungen von den Regelbauvorschriften
dadurch kompensiert, dass auf ein Dachgeschoss verzichtet wird und
damit die Firsthohe entfallt bzw. die nach BauR zuldssige Firsthohe
um 1,95 m bis 4 m unterschritten wird. Gleichzeitig wird der kiinftige
Baukorper auf den Nordostbereich des Grundstiicks Nr. 001 kon-
zentriert, wodurch namentlich westlich und stdlich umfangreiche, un-
Uberbaubare Grinflachen erhalten und geschaffen werden. Insgesamt
werden auf diese Weise rund 55 % des Plangebiets als begriinter Um-
gebungsbereich ausgestaltet. Weder fir sich alleine noch in ihrer Ge-
samtheit stellen deshalb die Abweichungen von der Regelbauweise
eine materielle Zonenplananderung dar.

8.

Die Rekurrentinnen und Rekurrenten rligen, die strassenmassige Er-
schliessung sei ungenigend, weil die Sichtweite im Bereich des Ein-
lenkers der Y.___ -indie M.___strasse ungentgend sei.
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8.1 In Planverfahren wie dem Vorliegenden ist einzig entscheidend,
ob eine Erschliessung nach der im Plan festgelegten Art grundséatzlich
mdoglich ist (vgl. HEER, St.Gallisches Bau- und Planungsrecht, Bern
2003, Rz. 153, GVP 1995 Nr. 93, S. 217). Eine eingehendere Prifung
der Erschliessung ist hingegen erst im Baubewilligungsverfahren vor-
zunehmen. Der Planerlass sieht eine rickwartige Verkehrserschlies-
sung des Plangebiets Uber die Y. ___ strasse vor. Eine solche Er-
schliessung Uber eine untergeordnete Gemeindestrasse 2. Klasse ist
grundsatzlich sinnvoll und zweckmassig und einer Erschliessung tber
eine Ubergeordnete Kantonsstrasse stets vorzuziehen. Soweit die Re-
kurrentinnen und Rekurrenten ausdricklich geltend machen, bei der
Einmindung der Y.___strasse in die Kantonsstrasse seien die Sicht-
weiten ungentigend, ist auf die Ausfiihrungen des Vertreters des TBA
am Rekursaugenschein abzustellen. Dieser erklarte, bei der besagten
Einmindung seien die Sichtweiten auf die M.____strasse derzeit nicht
ausreichend. Das liege insbesondere daran, dass in diesem Bereich
heute eine Trottoirlberfahrt Uber die Y. strasse bestehe. Wenn
diese entfernt wirde, misste (hangaufwarts) auch keine freie Sicht
mehr auf das Trottoir gegeben sein. Diesen Ausfilhrungen ist an sich
nichts hinzuzuftigen. Die Planungsbehorde wird (spatestens koordi-
niert) mit dem anstehenden Baubewilligungsverfahren daflir zu sorgen
haben, dass der Einmindungsbereich der Y. -indie M.___ strasse
S0 angepasst wird, dass er verkehrssicher ausgestaltet ist. Zu diesem
Zweck legt der angefochtene Sondernutzungsplan ohnehin bereits ei-
nen «Raumbedarf Strassenausbau» im Einmindungsbereich verbind-
lich fest. Zudem enthélt er als Hinweis Sichtzonen, die belegen, dass
die Einhaltung der Sichtweiten nach den einschlagigen Normen kiinftig
bewerkstelligt werden kann.

8.2 Soweit die Rekurrentinnen und Rekurrenten zudem vorbringen,
der Erlass sehe im Plangebiet zu wenig Besucherparkplatze vor, was
dazu fihren werde, dass die Autos auf der Y. strasse abgestellt
wirden, sind sie ebenfalls auf das Baubewilligungsverfahren zu ver-
trosten. In Art. 4 Abs. 2 besV ist einzig vorgeschrieben, dass oberir-
disch nur sechs Besucherparkplatze realisiert werden dirfen. Sollten
diese nicht ausreichen, ist es Sache der Rekursgegnerin, zusétzliche
Besucherparkplatze im eingehausten Parkierungsbereich oder in der
Tiefgarage einzuplanen.

8.3  Ahnliches gilt fur den Einwand der Rekurrentinnen und Rekur-
renten, es fehle bislang an der Zustimmung des TBA fur die Aufhebung
der bestehenden Zufahrt und der Parkplatze an der Kantonsstrasse.
Sofern eine solche Zustimmung Uberhaupt erforderlich sein sollte,
misste diese erst im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens einge-
holt werden.
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9.

Die Rekurrentinnen und Rekurrenten rigen weiter, der Sondernut-
zungsplan fuhre zu erheblichen Immissionen fir die Nachbarn (Stras-
senlarm, Lichtentzug). Diese seien privatrechtlich iberméssig und da-
her nicht zulassig.

Mit diesem Einwand machen die Rekurrentinnen und Rekurrenten
sinngemass lbermassige privatrechtliche Einwirkungen auf ihre
Grundsttcke im Sinn von Art. 684 des Schweizerischen Zivilgesetzbu-
ches (SR 201) geltend. Sie Ubersehen dabei, dass Art. 154 PBG nur
im Baubewilligungsverfahren, nicht aber in einem Planverfahren wie
dem Vorliegenden Anwendung findet, weshalb ihre privatrechtlichen
Einwendungen in diesem Verfahren unbeachtlich sind.

10.

Zusammenfassend ergibt sich somit, dass mit dem Sondernutzungs-
plan eine Uberbauung von hoher stadtebaulicher und architektoni-
scher Qualitat erméglicht wird. Der Rekurs gegen den Sondernut-
zungsplan ist daher abzuweisen.

11.

11.1 Nach Art. 95 Abs. 1 VRP hat in Streitigkeiten jener Beteiligte die
Kosten zu tragen, dessen Begehren ganz oder teilweise abgewiesen
werden. Die Entscheidgebihr betragt Fr. 3'500.— (Nr. 20.13.01 des
Gebihrentarifs fur die Kantons- und Gemeindeverwaltung,
sGS 821.5). Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend haben die
Rekurrentinnen und Rekurrenten die amtlichen Kosten unter
solidarischer Haftung zu bezahlen (Art. 96" VRP).

11.2 Der von A.___, Z.___, am 5. Juli 2021 geleistete Kostenvor-
schuss von Fr. 1'800.— ist anzurechnen.

12.
Rekurrentinnen und Rekurrenten sowie Rekursgegnerin stellen ein
Begehren um Ersatz der ausseramtlichen Kosten.

12.1 Im Rekursverfahren werden ausseramtliche Kosten entschéadigt,
soweit sie auf Grund der Sach- und Rechtslage notwendig und ange-
messen erscheinen (Art. 98 Abs. 2 VRP). Die ausseramtliche Entscha-
digung wird den am Verfahren Beteiligten nach Obsiegen und Unter-
liegen auferlegt (Art. 98 VRP). Die Vorschriften der Schweizerischen
Zivilprozessordnung (SR 272) finden sachgemdass Anwendung
(Art. 98" VRP).

12.2 Da die Rekurrentinnen und Rekurrenten mit ihren Antragen un-
terliegen, haben sie von vornherein keinen Anspruch auf eine ausser-
amtliche Entschadigung. lhr Begehren ist deshalb abzuweisen.

12.3 Die Rekursgegnerin obsiegt mit ihren Antragen. Da das Verfah-

ren zudem in tatséchlicher und rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten
bot, die den Beizug eines Rechtsvertreters rechtfertigen, besteht
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grundsatzlich Anspruch auf eine ausseramtliche Entschadigung
(Art. 98" VRP). Weil keine Kostennote vorliegt, ist die ausseramtliche
Entschadigung in Anwendung von Art. 6 in Verbindung mit Art. 22 der
Honorarordnung (sGS 963.75) ermessensweise auf Fr. 3'250.— fest-
zulegen; sie ist von den Rekurrentinnen und Rekurrenten zu gleichen
Teilen zu bezahlen.

Entscheid

1.
Der Rekurs von A. , B. sowie C. , ale Z. , wird
abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
a) A__ ,B.___ sowie C.___ wird unter solidarischer Haftung eine
Entscheidgebiihr von Fr. 3'500.— auferlegt.

b) Der am 5. Juli 2021 von A.____ geleistete Kostenvorschuss von
Fr. 1'800.— wird angerechnet.

3.
a) Das BegehrenderD.___ ,Z. ,um Ersatz der ausseramtlichen
Kosten wird gutgeheissen. A.___, B.___ sowie C.___ entschadigen

die D.___ zu gleichen Teilen ausseramtlich mit insgesamt Fr. 3'250.—.

b) Das Begehren von A.___, B. sowie C. um Ersatz der
ausseramtlichen Kosten wird abgewiesen.

Die Vorsteherin

Susanne Hartmann
Regierungsratin
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	Planungsrecht, Art. 25 PBG, Art. 1 und Art. 3 RPG. Der umstrittene Sondernutzungsplan ermöglicht eine Überbauung, die den bundesrechtlichen Planungszielen und -grundsätzen in hohem Mass Rechnung trägt (Erw. 7.6). Er reagiert mit der horizontalen Gliederung durch versetzt angeordnete Gebäudevolumina und deren unterschiedliche Höhenlagen auf die vorhandene Topografie. Gleichzeitig ist er in der Lage, die beiden weit auseinanderstehenden Schutzobjekte zu einem Ensemble zu verbinden (Erw. 7.7), und er nimmt auf die nachbarlichen Interessen gebührend Rücksicht (Erw. 7.8). Der Plan lässt zwar in sämtlichen Baubereichen ein drittes Wohngeschoss und eine auf 60 m verdoppelte Gebäudelänge zu. Gleichzeitig wird auch die zulässige Gebäudehöhe für die Grundflächen der Hauptbauten bis zu 2,05 m angehoben. Allerdings werden diese Abweichungen von den Regelbauvorschriften dadurch kompensiert, dass auf ein Dachgeschoss verzichtet wird und damit die Firsthöhe entfällt bzw. die nach Baureglement zulässige Firsthöhe um 1,95 m bis 4 m unterschritten wird. Ausserdem wird der künftige Baukörper auf den Nordostbereich des Plangebiets konzentriert, wodurch namentlich westlich und südlich umfangreiche, unüberbaubare Grünflächen geschaffen werden. Deshalb bewirken die Abweichungen von der Regelbauweise keine materielle Zonenplanänderung (Erw. 7.9.2). Abweisung des Rekurses. // (Gegen diesen Entscheid wurde Beschwerde beim Verwaltungsgericht erhoben.)



